Aktiengesellschaft

Die Aktiengesellschaft (AG) ist eine der wichtigsten Gesellschaftsformen im deutschen Wirtschaftsleben. 

Das wichtigste Gesetz zum Recht der AG ist das geltende Aktiengesetz vom 6.9.1965 (BGBl I S.1089, inzwischen mehrfach geändert)

Das Wesen der AG

Die AG als juristische Person

Die AG ist eine private Organisation, die auf Dauer angelegt ist und zur Erreichung eines von ihren Gesellschaftern bestimmten Zweckes gegründet wird. 

Sie ist eine juristische Person. 

Das bedeutet, dass sie selbst Rechte und Pflichten hat, z. B. selbst Eigentümerin ihres Gesellschaftsvermögens und Anteilsinhabern von anderen Gesellschaften ist, sog. Rechtsfähigkeit (§ 1 Abs. 1 S. 1 AktG).

Sie hat auch die Parteifähigkeit, das heißt, sie kann vor Gericht eine andere Partei verklagen oder selbst verklagt werden. 

Aus ihrem Wesen als juristische Person folgt, dass die AG ihren Gläubigern (also Personen, die Ansprüche z. B. auf Zahlung gegen sie haben) gegenüber selbst mit ihrem Gesellschaftsvermögen haftet (§ 1 Abs. 1 S. 2 AktG). 

Ihre Anteilseigner, die Aktionäre, haften dagegen nicht mit ihrem Privatvermögen für die Schulden der Gesellschaft. Der einzige finanzielle Beitrag der Aktionäre besteht in der so genannten Einlage. 

Das ist ein Geldbetrag oder eine andere Leistung, die ein Anleger an die AG erbringt (§ 54 AktG).

Die AG als Formkaufmann

Eine AG betreibt in der Regel ein Handelsgewerbe. 

Das ist aber nicht zwingend. 

Es gibt gemeinnützige AGs, die z. B. einen sozialen Zweck verfolgen (z. B. Wohnungsbaugesellschaften). 

Unabhängig vom Betreiben eines Handelsgewerbes gilt die AG als Handelsgesellschaft (Formkaufmann) (§ 3 Abs. 1 AktG), die den Vorschriften des Handelsrechts unterworfen ist. 

Ihre Firma (oder ihr Name) muss sie als AG kenntlich machen, also Aktiengesellschaft oder AG enthalten.

Zwei Typen der AG

Welche Formvorschriften oder zusätzliche Gesetze die AG zu beachten hat, hängt wesentlich von der Anzahl ihrer Aktionäre ab. 

Man unterscheidet:

· Die majorisierte Gesellschaft, bei der wenige Personen die Mehrheit der Aktien halten. Für die Gründung einer AG ist inzwischen eine einzige Person ausreichend. Diese Erleichterung wurde durch das Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des Aktienrechts vom 2.8.1994 (BGBl I S. 1961) eingeführt, das die Rechtsform der AG für den Mittelstand attraktiver machen soll. Das Gesetz führte die kleine AG ein, die nicht etwa eine Sonderform der AG ist, sondern einige Bestimmungen entschlackt und vereinfacht hat, insbesondere Formvorschriften.

· Die Publikums-AG, bei der die Aktien von vielen verschiedenen Aktionären gehalten werden. Der wichtigste Fall ist die börsennotierte AG (vgl. für die Definition in § 3 Abs. 2 AktG )

